Beispiel: Zusammenfassung der rechtlichen Grundlagen
 
2008: Einführung des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes
· Pflegegeld & Sachleistungen: Erhöhung der Leistungen.
· Demenz: Einführung zusätzlicher Leistungen für Menschen mit erheblich allgemeinem Betreuungsbedarf (Demenz).
2015: Erstes Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung (PSG I)
· Pflegevorsorgefonds: Start des Fonds, um den demografischen Wandel abzufedern.
· Leistungsplus: Spürbare Erhöhung des Pflegegeldes, der Pflegesachleistungen und Einführung von Zuschüssen für Wohngruppen.
2017: Pflegestärkungsgesetze II und III (Der größte Meilenstein)
· Neue Pflegegrade: Abkehr von den drei Pflegestufen hin zu fünf Pflegegraden (1 - 5).
· Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff: Fokus auf die individuelle Selbstständigkeit, nicht mehr nur auf die benötigten Minuten der Grundpflege. Der geistige und psychische Zustand (Demenz) wird nun gleichwertig berücksichtigt.
· Finanzierung: Pflegebedürftige in vollstationären Pflegeheimen (Pflegegrad 2 bis 5) zahlen einen einheitlichen pflegebedingten Eigenanteil.
2022: Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung (GVWG)
· Tarifbindung für Pflegekräfte: Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen müssen ihre Mitarbeiter nach Tarif oder kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen bezahlen, um Kassenzulassungen zu erhalten.
2023 und 2024: Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (PUEG)
· Beitragssatzanpassung: Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung stieg an. Kinderlose zahlen nun mehr (z. B. 4,0 %), während Familien mit der Anzahl der Kinder entlastet werden.
· Leistungserhöhungen: Das Pflegegeld und die ambulanten Pflegesachleistungen wurden um 5 % angehoben.
· Pflegegeld bei Krankenhausaufenthalt: Die Weiterzahlung des Pflegegeldes bei Klinikaufenthalten wurde von vier auf bis zu acht Wochen verlängert.
2025: Budgetzusammenlegung in der Kurzzeit- und Verhinderungspflege
· Vorpflegezeit entfällt: Die sechsmonatige Vorpflegezeit für die Verhinderungspflege wurde abgeschafft.
· Gemeinsames Jahresbudget: Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege wurden zu einem gemeinsamen Jahresbudget (bis zu 3.539 Euro) zusammengelegt.
2026: Entbürokratisierung und Neuregelungen
· Beratungsbesuche: Bei Pflegegrad 4 und 5 (die ausschließlich Pflegegeld beziehen) wurden die verpflichtenden Beratungsbesuche von vierteljährlich auf halbjährlich reduziert.
· Digitale Pflege: Der monatliche Zuschuss für digitale Pflegeanwendungen (Pflege-Apps) wurde erweitert.
· Verhinderungspflege: Die Abrechnungsfrist für die Kostenerstattung der Verhinderungspflege wurde verkürzt.

